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3098. Straßen. 1. Seit Erstellung des Zivilflugplatzes
Wangen-Dübenclorf ltat cler Verkehr auf cler Straße Wangen-
Brüttisellen, der hürzesten Verbindung vom Flugplatz zlut

Winterthurerstraße, stark zugenommen, besonclers an schönen

Sonntagen und bei Flugveranstaltungen.
Die Straße, die ohne Belag ist und eine Fahrbahnbreite

von nur 4,5 m aufrveist, ist diesen Anforderungen nicht mehr
gewachsen, sodaß ihr Ausbau mit einer Korrektion erforder-
lich ist. Die Strafle iährt heute zudem durch den Dorfkern
von Wangen in ungünstiger Linienführung und mit mehreren
engen Durchfahrten.

Da eine Korrektion im Dorfgebiet große Kosten verur-
sache würde, ohne annehmbare Verkehrsverhältnisse zu schaf-
fen, sieht das Projekt eine kurze neue Verbindung vom Fried-
hof zur Dübendorferstraße unterhalb der Weiher cler Fisch-
zuchtanstalt vor. f)iese Neubaustrecke hat eine Länge von
330 m und die Ausbaustrecke eine solche von 1040 m. Die
Gesamtlänge der Straßenkorrektion beträgt 1370 m. DasAus-
bauprofil sieht eine Fahrbahn von 6 m und einen Gehweg von

2 m Breite auf der Nordostseite vor. Korrektion und Ausbau
der Wangenerstraße können vorläufig nur bis zur Kantine
Brüttisellen geführt werden. Wenn die Frage einer neuen
Straße Zürich-Winterthur oder des Ausbaues cler bestehen-
clen Straße abgeklärt ist, kann der tlefinitive Anschluß er-
Tolgen.

Der Kostenvoranscltlag beläult sich auf Fr. 208,000. Auf
Grund der gesetzlichen Bestimnungen und der Verorclnungen
entfallen auf clen Kanton Fr. 161,500 uncl auf die Gemeinde
Fr. 46,500. In Anbet,racht tler gespannten Finanzlage der Ge-
meinde Wangen und mit Rücksicht auf die Arbeitsgelegenlteil,
clie diese Bauten für ilie Umgebung von Wangen schaffen,
wurde tler Gemeintle Wangen auf Gruncl eines Gutachtens der
Direktion des Innern über die linanzielle Leistungsfähiekeit
der Gelneinde, eine Reduktion cles Beitrages auf n'r. 36,000
in Aussicht gestellt. Der Anteil des Staates beläuft sich so-
rnit auf n'r. 172,000. Davon entfallen auf den Fonds für
Hauptverkehrsstraßen :

Gewöhnliche Straßen, I. Kl., Neubau, Titel 9 Fr. 109,500
Beläge, Titel 10 ,, 52,000

uncl auf den der Baudirektion zufallenclen Teil
des Kredites zur Bekämpfung cler

Wirtschaftskrise ,, 10,500
Die Geneindeversammlung Wangen vom 25. September

1936 hat clas Projekt genehmigt und clen erforclerlichen Kre-
dit von Fr. 36,000 erteilt. Der Bezirksrat Uster hat a.m 6. Ok-
tober 1936 das Projekt zur Ausführung empfohlen.

X 2. Nach dem Vorschlag des Tiefbauamtes hat der Ge-
meinclerat Wangen Baulinien und Niveaulinien gemäß Bau-
gesetz festgesetzt. Der Bauliniena.bstand beträgt 24 m. Laut
Zeugnis des Bezirksrates Uster sind innert der gesetzlichen
Frisl keine Einsprachen eingereicht worden. Die Vorlage wircl
rlem Regierungsrat zur Genehmigung empfohlen.



3. Vorbehältlich cler Projektgenehmigung und Kredit-
erteilung wurde über die Ausführung der Tiefbauarbeiten
öffentliche Konkurrenz eröffnet. Es sind 43 OÍferten einge-
gangcn irn Betrage vou Fr. 83,122.20 bis Fr. 94,997.60. Die
Zusammenstellung der Oiferten liegt bei den Akten.

Eine Vergebung an einen der vier billigsten Bewerber
könnte nicht, vorbehaltlos ernpfohlen werden, da sie für die
Ausführung einer größeren Arbeit zu wenig Gewähr bieten.
Die Bewerber im 5.-9. Rang haben alle in den letzten zwci
Jahren Bauten für den Staat ausgeführt, während Nr. 10,

Gebr, Bonomo, Dübendorf, seit dem Jahre 1934 keine Arbeit
niehr erhalten haben. Die genannte tr'irma hat sich bereit er-
lrlärt, ein Abgebot von 2 % m gewaltren. Dadurch reduziert
sich clie Offertsumme auf Fr. 83,543.40, sodaß die Offerte in
clen 3. Rang zu stehen kommt. Die Firma kann zur Übernahme
dieser Arbeit empfohlen werden.

4. Die Gerneinde Wangen glaubte an die Krediterteilung
den Vorbehalt knüpfen zü müssen, daß ausschließlich Arbeits-
lose von Wangen zu dieser Arbeit zugezogen werden sollen.
Hiezu besteht hein Recht. Der Kanton stellt Notstandsarbei-
ten nicht ausschließlich für die Gerneinde, in der sie liegen,
bereil. Der Regierungsrat hat sich von jeher vorbehalten,
solche Arbeiten verschiedenen Gemeinden zu gute kommen
zu lassen. Wangen konnte auch zum Bau der Startpisle auÏ
dem Zivilflugplatz Dübendorf Arbeitslose beistellen. Die Ge-
rneinde wird es sicher begrüßen, wenn sie zu späteren Not-
stanclsarbeiten außerhalb ihrer Gemarkung ebenfalls Arbeits-
lose stellen kann.

5. Nach konstanter Praxis des Regierungsrates fällt auf
clen l. Januar cles cler Vollendung der Straße folgenden Jaln
res clie clurch die Neua.nlage ersetzte Strecke Sternen-X'ried-
hof an die Gemeinde als Straße III. Kl. zurück.

Auf Antrag der Baudirektion
beschließt der Regierungsrat:

I. Das Projekt für den Ausbau und den teilweisen Neu-
l¡au dei Straße'I. Kl. Nr. 3 Wangen-Brüttisellen, zwischen
der Straße Wangen-Dübendorf (I. Kl. Nr. 2) und der Kantine,
in Brûttisellen, Gemeinde Wangen, auf eine Länge von 1370 m
nit einem Kostenvoranschlag von Fr. 208,000 wird genehmigt
und die Baudirektion zur Ausführung als Notstandsarbeit er-
mächtigt.

II. tr''ür die Durchführung der Baute wird ein Hülfskonto
,,'Wangen, Ausbau cler Straße Wangen-Brüttisellen" eröffnei,
dem folgende Betrâge zu überweisen sind:
Anteil des Kantons auf Fonds für Hauptverkehrsstraßen

Titel. I Fr. 109,500
Titel 10 ,, 52,000

auf Rechnung des Kredites zur Bekd,mpfung
cler Wirtschaftskrise ,, 10,500

Beitrag der Gemeinde Wangen
Beiträge von Bund und Kanton an die

Arb eitslosenlohnsumme

Fr. 172,000

,, 36,000

Zusammen: Fr. 208,000
III. Der Beitrag der Gemeinde Wangen wird auf pau-

schal Fr. 36,000 festgesetzt. Der Beitrag ist zahlbar in drei
Raten:



I

l. Rate von Fr. 11,000 auf l Januar 1937,
2. Rate von Fr. 20,000 auf 1. Juli 1937,
3. Rate von Fr. 5,000 nach Genehmigung der Abrechnung.

Die Gehwegbeiträge der Anstößer fallen der Gemeinde
zu; die Beiträge von Bund und Kanton an'clie Arbeitslosen-
lohnsumme werden in vollem Umfange dem Kanton gutge-
schrieben.

IV. Unterhalt und Reinigung des Gehweges, sowie der
Schneebruch auf clemselben ist Sache der Gemeinde ($ te des
Straßengesetzes).

V. Das durch die neue Verbindung Friedhof-Dübenclor-
ferstraße ersetzte Teilsiück der Straße Wangen-Brüttisellen
(I. Kl. Nr. 3) vom X'riedhof bis zum Sternen Wangen fällt auf
den l. Januar des der Fertigstellung der Straßenkorrektion
folgenden Jahres als Straße III. Kl. der Gemeinde Wangen zu.

VI. Die von cler Gemeinde Wangen festgesetzten Bau-
uncl Niveaulinien werden genehmigt.

VII. Die Tiefbauarbeiten für die unter Ziffer I genannte
Straße werden auf Grund des Angebotes vom 22. Okiober
1936, mit einem Abgebot von 2%, ntr Offertsumme von Fr.
83,543.40 an Gebr. Bonomo, Bauunternehmung, in Dübendorf,
vergeben.

VIII. Mitteilung an clen Bezirksrat Uster, den Gemeinde-
rat Wangen, sowie an die Direktionen der Volkswirtschaft,
cler Finanzen und der ölfentlichen Bauten.

Zürich, den 26. November 1936

Vor dem Begierungsrate,
Der Staatsschreiber:
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